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KFG 1967 §109 Abs1 lite;

KFG 1967 §109 Abs5;

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des § 109 Abs. 5 KFG 1967 sind nur jene Quali:kationen zu berücksichtigen, die in einem anderen

Mitgliedstaat oder in einem anderen EWR-Vertragsstaat erworben wurden. In Österreich erworbene Quali:kationen

werden damit von der Bestimmung des § 109 Abs. 5 KFG 1967 nicht erfasst. Auch die Richtlinie 92/51/EWG regelt - wie

sich aus der De:nition des Begri@es "Aufnahmestaat" ergibt - nur die Anerkennung der in einem anderen Mitgliedstaat

erworbenen Quali:kationen. Gemäß Artikel 1 lit. d der Richtlinie 92/51/EWG gilt nämlich als "Aufnahmestaat" der

Mitgliedstaat, in dem ein Angehöriger eines Mitgliedstaats die Ausübung eines Berufs beantragt, der dort

reglementiert ist, in dem er jedoch nicht den oder die Ausbildungsnachweise bzw. den Befähigungsnachweis, auf

die/den er sich beruft, erworben oder erstmals den betre@enden Beruf ausgeübt hat. Im Beschwerdefall ist im

Rahmen der Anwendung des § 109 Abs. 5 KFG 1967 Österreich als Aufnahmestaat im Sinne der Richtlinie 92/51/EWG

anzusehen.
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